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► Nr.  VO/2013/00915
öffentlich

Lübeck, 24.09.2013
Antwort

Bereiche:
1.220 - Steuern

Bearbeitung: Linda Schütt (E-Mail: linda.schuett@luebeck.de Telefon: 122-2200)

Gewerbesteuer - Antwort auf Anfrage von BM Manfred Kirch
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

23.10.2013 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
28.11.2013 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage von BM Kirch nach § 16 der Geschäftsordnung der Bürgerschaft vom 27.08.2013 zu 
Gewerbesteuerzahlungen in der Hansestadt Lübeck
 
Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Bereich Haushalt & Steuerung: 
Kenntnisnahme

Bereich Recht:
Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: x Nein
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
x freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)

 
Antwort:

Die Fragen zur Gewerbesteuer können wie folgt beantwortet werden:

1. Wie viele Unternehmen zahlen in HL Gewerbesteuer?

Antwort: Aktuell zahlen 2.863 Steuerpflichtige in der Hansestadt Lübeck 
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen.
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2. Gibt es für diese Unternehmen oder eines dieser Unternehmen Vereinbarungen mit der 
Hansestadt Lübeck, die zu einer (teilweisen) Kompensation der zusätzlichen Gewerbe-
steuerzahlungen an anderer Stelle führen oder werden Verhandlungen darüber geführt?

Antwort: Nein. Das Festsetzungs- und Erhebungsverfahren bei der Gewerbesteuer ist 
zweistufig: Das Finanzamt ermittelt den Gewerbeertrag, setzt den Messbetrag und 
den Besteuerungszeitraum im Gewerbesteuermessbescheid fest und bestimmt, wer 
Steuerschuldnerin bzw. Steuerschuldner ist.

Der Bereich Steuern der Hansestadt Lübeck errechnet die Gewerbesteuer auf Grund-
lage des  Gewerbesteuermessbetrags, multipliziert mit dem gültigen Hebesatz. 
Hierbei ist der Bereich Steuern an den Gewerbesteuermessbescheid als Grundlagen-
bescheid gebunden. Eine Ermächtigung für Kompensationsvereinbarungen im 
Steuerfestsetzungsverfahren besteht folglich nicht.

Eine abweichende Festsetzung gemäß § 163 Abgabenordnung oder ein Erlass 
gemäß § 227 Abgabenordnung käme nur aus Gründen der sachlichen oder 
persönlichen Unbilligkeit in Betracht. Die in der Fragestellung bezeichneten 
Vereinbarungen würden diesen Tatbestand nicht erfüllen und werden 
dementsprechend auch nicht verhandelt.

Darüber hinaus sind nach laufender Rechtsprechung, u.a. des Bundesverwaltungs-
gerichts, sogenannte Steuervereinbarungen, die das Gewerbesteuerrecht der 
Kommunen erweitern, einschränken und die Regelungen des 
Gewerbesteuergesetzes modifizieren, unwirksam.

3. Welche zusätzlichen Einnahmen kalkuliert die Hansestadt Lübeck aus der 
Gewerbesteuererhöhung für die nächsten 5 Jahre?

Antwort: Ausgehend von einem jährlichen Vorauszahlungssoll von 60 Mio. € 
(Schätzwert) ergeben sich rechnerisch bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 
derzeit 430 v.H. pro 10 Prozentpunkte Mehreinnahmen von ca. 1,4 Mio. € / Jahr, also 
für 5 Jahre ca. 7 Mio. €.

Die jährlichen Gewerbesteuereinnahmen schwanken jedoch selbst bei 
gleichbleibendem Hebesatz in Höhe von mehreren Millionen Euro. Eine 
Hebesatzerhöhung 
bedeutet also nicht, dass die Gewerbesteuereinnahmen des Folgejahres auf jeden 
Fall einen bestimmten Betrag des Vorjahres übersteigen werden. Vergleichsbasis 
kann immer nur das Gewerbesteueraufkommen sein, das in dem Folgejahr mit dem 
ursprünglichen Hebesatz (430 v.H.) hätte realisiert werden können.

4. Welcher zusätzliche finanzielle Aufwand der Hansestadt Lübeck steht durch den Akt der 
Erhöhung dem entgegen?

Antwort: Voraussichtlich unter 5.000 € 
(u.a. Veröffentlichung, Bescheidversand, Anpassung EDV-Verfahren)

 
Anlagen :
Keine
 

Bürgermeister  Bernd Saxe
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